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Abschluss einer Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit und 
einer Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung 
des Gesundheitswesens 

 

Vortrag an den Ministerrat 

1. Abschluss einer Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit 

Im Interesse der in Österreich lebenden Menschen sind die Vertragsparteien Bund 
und Länder einerseits sowie die Sozialversicherung andererseits als gleichberechtigte 
Partner übereingekommen, das eingerichtete partnerschaftliche Zielsteuerungs-
system zur Steuerung von Struktur, Organisation und Finanzierung der österreichi-
schen Gesundheitsversorgung fortzuführen. Damit soll sichergestellt werden, dass 
sich mittels vereinbarter Ausgabenobergrenzen die öffentlichen Gesundheits-
ausgaben gleichlaufend zum nominellen Wirtschaftswachstum entwickeln. Es wird 
damit ein wesentlicher Beitrag zur Erfüllung des Österreichischen Stabilitätspakts 
geleistet. 

Vor dem Hintergrund der bestehenden Zuständigkeiten verfolgt die nunmehr 
vorliegende Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit daher das 
Ziel, durch moderne Formen einer vertraglich abgestützten Staatsorganisation eine 
optimale Wirkungsorientierung sowie eine strategische und ergebnisorientierte 
Kooperation und Koordination bei der Erfüllung der jeweiligen Aufgaben zu 
erreichen. Es geht um eine den Interdependenzen entsprechende „Governance“ der 
Zuständigkeiten für die Gesundheitsversorgung, um die Entsprechung der Prinzipien 
Wirkungsorientierung, Verantwortlichkeit, Rechenschaftspflicht, Offenheit und 
Transparenz von Strukturen bzw. Prozessen und Fairness und um die Sicherstellung 
von sowohl qualitativ bestmöglichen Gesundheitsdienstleistungen als auch deren 
Finanzierung. Durch das vertragliche Prinzip Kooperation und Koordination sollen die 
organisatorischen und finanziellen Partikularinteressen der Systempartner 
überwunden werden. 

Dementsprechend wird das partnerschaftliche Zielsteuerungssystem, das eine 
bessere Abstimmung zwischen dem niedergelassenen Versorgungsbereich und den 
Krankenanstalten garantiert, weiterentwickelt und fortgeführt. Die Patientinnen und 
Patienten und ihre bestmögliche medizinische Behandlung stehen weiterhin im 
Mittelpunkt und nicht mehr die Institutionen. Das bedeutet eine weitere Stärkung 
des öffentlichen Gesundheitswesens, das sich in Österreich bewährt hat. 
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Mit der nunmehr vereinbarten Fortführung der Zielsteuerung-Gesundheit wird ein 
Mechanismus beibehalten, der es sicherstellt, Ausgabensteigerungen in der 
Gesundheitsversorgung an das prognostizierte Wirtschaftswachstum heranzuführen, 
damit die kontinuierliche Weiterentwicklung des österreichischen Gesundheits-
systems gewährleistet und dessen Finanzierung auch für kommende Generationen 
leistbar bleibt. 
 
 
2. Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des 

Gesundheitswesens 

Die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des 
Gesundheitswesens, BGBl. I Nr. 105/2008, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 
199/2013, tritt mit 31. Dezember 2016 außer Kraft. Für die Jahre 2017 bis 2021 
wurde ein neuer Finanzausgleich abgeschlossen. 

Zur Umsetzung des Finanzausgleiches für die Jahre 2017 bis 2021 ist der Abschluss 
einer Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des 
Gesundheitswesens unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Vereinbarung 
gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit erforderlich. Die bisherige 
Finanzierungssystematik bleibt grundsätzlich unverändert aufrecht. 
 
 
Hinsichtlich der näheren Einzelheiten verweise ich auf die beiliegenden 
Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG samt den dazugehörenden Materialien. Im 
Zusammenhang damit wurden auch die für die Umsetzung notwendigen und in der 
Zuständigkeit des Bundes liegenden Gesetzesänderungen so vorbereitet, dass diese 
gemeinsam mit diesen beiden Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG der 
parlamentarischen Behandlung zugeführt werden können. 
 
 
Ich stelle sohin den 
 

Antrag, 
 
die Bundesregierung wolle 
 
1. mich ermächtigen, die beiliegende Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG 

Zielsteuerung-Gesundheit und die beiliegenden Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG 
über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, vorbehaltlich der 
Genehmigung durch den Nationalrat, zu unterzeichnen; 

 
2. die Vereinbarung samt Vorblatt und Erläuterungen genehmigen; 
 
sowie 
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3. die unterzeichneten Vereinbarungen jeweils unter Anschluss des Vorblattes und 

der Erläuterungen dem Nationalrat zur Genehmigung gemäß Art. 15a B-VG 
zuleiten. 

 
 

Wien, am 14. November 2016 
 

Dr.in Sabine Oberhauser e.h. 


